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Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass dieses Dokument lediglich eine von mehreren Möglichkeiten darstellt, wie Sie die Kooperation zwischen den einzelnen Kommunen festlegen können. Für Alternativen einer Zusammenarbeit beachten Sie bitte die Möglichkeiten nach dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG).

Hierbei handelt es sich lediglich um eine Mustervorlage, für eine rechtliche Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen.



Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der kommunalen Wärmeplanung im Konvoi zwischen den oben aufgeführten Gemeinden, nachfolgend „Vertragskommunen“ genannt. 
Es wird im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit der nachfolgende koordinationsrechtliche öffentlich-rechtliche Vertrag gemäß Art. 54 ff. des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG), in der derzeit gültigen Fassung, geschlossen.

1. [bookmark: _Toc207192876]Zweck / Präambel

Am 1. Januar 2024 ist das Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (WPG) des Bundes in Kraft getreten. Es verpflichtet die Länder sicherzustellen, dass auf ihrem Hoheitsgebiet Wärmepläne erstellt werden. Die dafür erforderlichen gesetzlichen Regelungen in Bayern wurden in die Verordnung zur Ausführung energiewirtschaftlicher Vorschriften (AVEn) aufgenommen und sind seit 2. Januar 2025 in Kraft.
Da die bayerischen Gemeinden die größte Expertise über die räumlichen Gegebenheiten vor Ort haben, wurden sie als planungsverantwortliche Stellen für die Durchführung der kommunalen Wärmeplanung bestimmt (vgl. § 8 AVEn). Damit sind die Gemeinden verpflichtet, für ihre jeweiligen Gemeindegebiete einen Wärmeplan nach den Vorgaben des WPG zu erstellen.

Die kommunale Wärmeplanung erfüllt hierbei nicht nur den Zweck, fundierte Aussagen über den Ist-Zustand in Bayern treffen zu können, sondern auch zur zukünftig nachhaltigen sowie kosteneffizienten und resilienten Energieversorgung im Freistaat einen wesentlichen Beitrag zu leisten. Dabei kann vor allem in Bayern aufgrund der Vielzahl kleinerer Kommunen eine koordinierte kommunale Wärmeplanung im Konvoi, also einer gemeinsamen Wärmeplanung für mehrere aneinander angrenzende Gemeindegebiete, einen bedeutenden Vorteil bieten. Ziel der kommunalen Wärmeplanung ist es, die Energieversorgung nach Möglichkeit durch erneuerbare Energien abzudecken sowie den Energiebedarf von Gebäuden durch energetische Sanierungen drastisch zu senken und somit den Kohlenstoffdioxid-Ausstoß deutlich zu verringern. 

Durch eine gemeinschaftliche Herangehensweise im kommunalen Konvoi können erhebliche Synergien realisiert werden. Gerade im Flächenland Bayern mit seinen vielen kleineren Gemeindegebieten ist der Zusammenschluss zu einem gemeinsamen Planungskonvoi ein sinnvolles Instrument zur Effizienzhebung. Synergien ergeben sich sowohl im Planungsprozess (z. B. gemeinsame Akteursbeteiligung), der wirtschaftlichen Umsetzung, wie auch in einer möglichen effizienteren Nutzung vorhandener Wärmepotenziale (z. B. Tiefengeothermie oder unvermeidbare Abwärme). 

Die kommunale Wärmeplanung im Konvoi bietet damit die Möglichkeit, die überregionale Wertschöpfung in Bayern zu steigern und die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Insgesamt wird damit eine ganzheitliche und zukunftsorientierte Herangehensweise an die Energieversorgung der Gemeinden ermöglicht, die nicht nur ökologische, sondern auch soziale und wirtschaftliche Vorteile bietet.

2. [bookmark: _Toc207192877]Gegenstand der Vereinbarung

Die Vertragskommunen sind sich darüber einig, dass sie im Bereich der kommunalen Wärmeplanung im Konvoi miteinander zusammenarbeiten und die kommunale Wärmeplanung gemeinsam gemäß § 4 Abs. 3 Satz 2 WPG i. V. m. § 8 Abs. 1 Satz 2 AVEn durchführen wollen.

3. [bookmark: _Toc207192878]Pflichten der teilnehmenden Kommunen / Umfang der Aufgaben

Damit die reibungslose Abwicklung des Projektes gewährleistet wird, verpflichten sich die Vertragskommunen zu folgenden Aspekten.

a) Die Vertragskommunen werden auf Grundlage dieses Vertrages einen externen Dienstleister mit der Erstellung von kommunalen Wärmeplänen beauftragen. Die Vertragskommunen sind sich darüber einig, dass für jede Vertragskommune ein auf die jeweilige Gemarkung individuell an die Bedürfnisse angepasster kommunaler Wärmeplan zu erstellen sowie eigenständig über den digitalen Antragsmanager des Bayerischen Landesamtes für Maß und Gewicht (LMG) einzureichen ist.
b) Hinsichtlich der Beauftragung eines externen Dienstleisters für die kommunale Wärmeplanung erarbeiten die Vertragskommunen gemeinsam qualifizierte Zuschlagskriterien und führen die Ausschreibung durch [sofern kein Direktauftrag möglich]. Es wird eine Auswahlentscheidung im Einvernehmen mit allen Vertragsparteien getroffen. 
c) Die Vertragskommunen werden gemeinschaftlich ein Leistungsverzeichnis erstellen und den Prozess bis zur Fertigstellung des kommunalen Wärmeplans (exemplarisch Bestandsanalyse, Potenzialanalyse, Szenarienermittlung, Erstellung eines Maßnahmenkatalogs etc.) gemeinsam begleiten. Die Vertragskommunen sind sich darüber einig, dass die Datenerhebung, die im Rahmen der Erstellung des kommunalen Wärmeplans erforderlich wird, von dem zu beauftragenden externen Dienstleister vollumfänglich durchgeführt wird. Sollten darüberhinausgehende Daten zur Erstellung des kommunalen Wärmeplans erforderlich und von dem externen Dienstleister angefordert werden, verpflichten sich die Vertragskommunen diesem die angeforderten Daten uneingeschränkt zur Verfügung zu stellen, sofern gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen. Die Datenbereitstellung hat in jedem Fall datenschutzkonform zu erfolgen. Hierbei unterstützt die Handreichung „Kommunale Wärmeplanung in Bayern – Handreichung Datenschutz und Datenverarbeitung“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (StMWi).
d) Die Vertragskommunen sind sich darüber einig, dass zur Durchführung der kommunalen Wärmeplanung die Konnexitätsmittel genutzt werden sollen. Bei einer Planung im Konvoi steht nach Landesrecht jeder Vertragskommune der Anspruch auf die sich in Abhängigkeit Ihrer Einwohnerzahl (zum 01.01.2024) ergebende Konnexitätszahlung zu, unabhängig der Größe des Konvois. Die Beantragung der Auszahlung ist nur durch die planungsverantwortliche Stelle, die Gemeinde selbst, möglich. Die Vertragskommunen sind sich darüber einig, dass jede Gemeinde eigenständig über den digitalen Antragsmanager des LMG die Auszahlungen beantragt. Die Kostenverteilung und Finanzierung der Wärmeplanung im Konvoi wird davon unabhängig in Kapitel 5 dieser Vereinbarung geregelt.
e) Die Vertragskommunen sind sich darüber einig, die Öffentlichkeit über den Sachstand der kommunalen Wärmeplanung zu informieren. Zeitpunkte sowie Art und Weise sind durch die in Kapitel 4 geregelte „Steuerungsgruppe“ festzulegen. Die Vertragskommunen stimmen sich über geeignete Mitteilungskanäle ab und legen diese dann jeweils für ihre Kommune fest. Eine möglichst zeitgleiche Sachstandsaufklärung wird angestrebt. Grundsätzlich werden Entscheidungen möglichst kurzfristig kommuniziert. In Abstimmung mit der Steuerungsgruppe vorzunehmenden Präsenzveranstaltungen und insbesondere Bürgerschaftsinformationsveranstaltungen sollten innerhalb eines Monats durchgeführt werden.

4. [bookmark: _Toc207192879]Administrative Abwicklung / Durchführung der Aufgaben

a) Die Vertragskommunen bilden zur Beratung und Koordination der kommunalen Wärmeplanung eine sogenannte „Steuerungsgruppe“. Diese setzt sich wie folgt zusammen:
· erste Bürgermeisterin oder erste Bürgermeisterin jeder Vertragskommune. Die Vertragskommune kann anstelle der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters mit ihrer oder seiner Zustimmung eine andere Person entsenden.
· mindestens ein zuständiger Sachbearbeiterin oder einen zuständigen Sachbearbeiter jeder Vertragskommune. [Hinweis: Bei sehr kleinen Kommunen kann darauf verzichtet werden.]
· Daneben ist eine Vertretung des externen Dienstleistungsunternehmens, welches mit der Planung betraut ist, zu den Sitzungen der „Steuerungsgruppe“ als beratendes Mitglied einzuladen.
Die „Steuerungsgruppe“ entscheidet gemeinsam über Strategien und Projektschritte innerhalb der kommunalen Wärmeplanung und repräsentiert die Belange und Perspektiven der beteiligten Gemeinden. Entscheidungen werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Jede Vertragskommune erhält eine Stimme. Die Gesamtstimmenzahl der „Steuerungsgruppe“ beträgt damit xx Stimmen [entspricht der Anzahl der an der Kooperationsvereinbarung beteiligten Gemeinden]. Art. 33 Abs. 1 Sätze 1 und 3 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) gelten entsprechend.
Die „Steuerungsgruppe“ wählt aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden. Sitzungen der „Steuerungsgruppe“ finden turnusmäßig alle … [Empfehlung: vier] Monate statt, um sich über den Sachstand der kommunalen Wärmeplanung auszutauschen. Daneben kann jede Vertragskommune unter Beachtung einer Ladungsfrist von 14 Tagen außerordentliche Sitzungen nach individuellem Bedarf einberufen. In Eilfällen kann diese Ladungsfrist auf ein dem Einzelfall angemessenes Maß verkürzt werden. Den Mitgliedern der „Steuerungsgruppe“ muss in jedem Fall ausreichend Zeit zur Vorbereitung auf eine Sitzung verbleiben. Die „Steuerungsgruppe“ kann sich eine Geschäftsordnung geben.
b) Daneben übernimmt eine „Projektleitung“ die Koordination der gemeinschaftlich beschlossenen Aufgaben organisatorisch und interagiert für die Vertragskommunen mit außerhalb der Verwaltungen stehenden Akteuren. Die Projektleitung liegt bei der [Gemeinde 1]. Sie hat eine Projektleiterin oder einen Projektleiter zu bestimmen. Die Stellvertretung der Projektleitung wird durch die [Gemeinde 2] übernommen. Im Falle der Verhinderung übernimmt die [Gemeinde 3] nachgeordnet die Stellvertretung. Die stellvertretungsberechtigten Gemeinden haben hierfür jeweils eine stellvertretende Projektleiterin oder einen stellvertretenden Projektleiter zu bestimmen [fakultativ können die Konvoigemeinden jeweils für sich die Aufgaben, deren Erledigung in der Steuerungsgruppe abgestimmt werden, übernehmen].
c) Fakultativ: Die stellvertretungsberechtigten Vertragskommunen haben die übrigen Vertragskommunen über personelle Veränderungen der Projektleitung oder dessen Stellvertretung unverzüglich zu informieren.

5. [bookmark: _Toc207192880]Kostenverteilung und Finanzierung

Die Vertragskommunen tragen die Kosten im Innenverhältnis. Die Kommunen regeln die Kostenverteilung untereinander wie folgt:

a) Die Vertragskommunen übernehmen den Rechnungsbetrag über die im Angebot des externen Dienstleisters enthaltenen Leistungen entsprechend dem prozentualen Anteil ihrer jeweiligen Einwohnerzahlen an der Gesamteinwohnerzahl aller Vertragskommunen; Art. 119 der Gemeindeordnung (GO) gilt entsprechend. Zum Stand xx.xx.xxxx trägt danach die [Kommune 1] mit […] Einwohnern: […] %; die [Kommune 2] mit […] Einwohnern: […] %; [etc.]. [Alternativ könnte auch eine Aufteilung im Verhältnis der Erstattungspauschalen gewählt werden.]
b) Sofern nicht im Angebot des externen Dienstleisters enthaltene Leistungen im Rahmen der vergaberechtlichen Möglichkeiten zusätzlich in Auftrag gegeben werden sollen, bedarf es der Zustimmung der „Steuerungsgruppe“. Die anfallenden Kosten hierfür werden grundsätzlich gemäß der vorgenannten Regelung unter Buchst. a prozentual verteilt. Werden zusätzliche Leistungen (z. B. Abfrage der Schornsteinfegerdaten) beauftragt, die nur einzelne Vertragskommunen benötigen, so werden die anfallenden Kosten prozentual anhand der Einwohnerzahlen /alternativ: im Verhältnis der Ersattungspauschalen nur auf die jeweils betroffenen Gemeinden entsprechend verteilt. Sofern das Angebot der Zusatzleistungen auf einer anderen Bezugsgröße als der Einwohnerzahl (z. B. Gemeindefläche, Zahl der Haushalte) basiert, so verteilen sich die Zusatzkosten prozentual anhand dieser Bezugsgröße entsprechend der Regelung unter Buchst. a.
c) Die [Kommune 1], welche mit Unterstützung der übrigen Vertragskommunen die Projektführung übernimmt, wird die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung als gemeinsame Auftragsausschreibung über mehrere Lose ausschreiben, um die unterschiedlichen Aspekte der Wärmeplanung abzudecken und eine spezialisierte Bearbeitung zu gewährleisten. Der nach den gemeinsam festgelegten Eignungskriterien beauftragte externe Dienstleister ist angehalten für jede Vertragskommune einen individuellen kommunalen Wärmeplan zu erstellen sowie eine auf Grundlage von Kapitel 5 Buchst. a dieses Vertrages differenzierte Abrechnungsaufteilung vorzunehmen und den jeweiligen Vertragskommunen zuzustellen.
d) Die [Kommune 1] erhält für die ihr obliegende Projektleitungsverpflichtung von den übrigen Vertragskommunen eine angemessene Aufwandsentschädigung. Die Höhe des jeweils durch die übrigen Vertragskommunen zu zahlenden Betrages richtet sich nach dem von der [Kommune 1] im Einvernehmen mit der Steuerungsgruppe zu ermittelnden Mehraufwand. Die [Kommune 1] hat hierfür innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten ihren Mehraufwand zu ermitteln und der Steuerungsgruppe darzulegen und nachzuweisen. Die Steuerungsgruppe kann innerhalb eines Monats nach der Nachweiserbringung durch die projektleitende Vertragskommune eine angemessene Aufwandsentschädigung festzulegen, welchen die [Kommune 1] von den übrigen Vertragskommunen nach gleichen Anteilen fordern kann. 

Die Vertragskommunen behalten sich vor, über die Aufwandsentschädigung hinaus eine weitere angemessene Entschädigungszahlung bedarfsorientiert zu vereinbaren. 

6. [bookmark: _Toc207192881]Laufzeit

a) Diese Vereinbarung gilt für die ganze Projektlaufzeit. Die Projektlaufzeit beginnt mit wirksamem Zustandekommen dieses Vertrages. Die Projektlaufzeit endet mit Abrechnung der Schlussrechnungen nach erfolgter Erstellung der kommunalen Wärmepläne sowie der Zahlung der Kostenanteile der Vertragskommunen.
b) Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung kann nur aus wichtigem Grund gekündigt werden. Die Kündigung ist schriftlich gegenüber allen Vertragskommunen zu erklären.
Die wirksame Kündigung berührt nicht die vertragliche Verpflichtung zur prozentualen Zahlung des bereits an den externen Dienstleister übermittelten Auftrages sowie der bereits ermittelten Aufwandsentschädigung nach Maßgabe des Kapitels 5 dieses Vertrages. Eine Rückgewähr des bereits gezahlten Rechnungsbetrages sowie der bereits gezahlten Aufwandsentschädigung ist ausgeschlossen.

7. [bookmark: _Toc207192882]Schlussbestimmung / salvatorische Klausel

Vertragsänderungen oder -ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für Änderungen der Schriftformklausel. Nebenabreden bestehen nicht. 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages entsprechen.

8. [bookmark: _Toc207192883]Wirksamkeit

Dieser Vertrag wird mit der Unterzeichnung aller teilnehmenden Gemeinden in Kapitel 9 wirksam.

9. [bookmark: _Toc207192884]Teilnehmende Gemeinden, Ansprechpartner, Aufgabenverteilung und Unterschrift

[bookmark: _Toc207192885]Kommune 1:

	Name der Gemeinde
	

	Amtlicher Gemeindeschlüssel
	

	Bevölkerungszahl (Stand: )
	

	Projekt-Ansprechpartnerin oder –Ansprechpartner
	

	Telefon
	

	E-Mail
	

	Anschrift der Gemeinde
	

	Erste Bürgermeisterin bzw.  Oberbürgermeisterin oder Erster Bürgermeister bzw. Oberbürgermeister
	

	Besondere Aufgabe
	z. B.: Durchführung der Bündelausschreibung, Antragsstellung und Fördermittelmanagement

	
	

	

__________________________
	

________________
	

_____________________

	Unterschrift
Erste Bürgermeisterin bzw.
Oberbürgermeisterin oder Erster Bürgermeister bzw. Oberbürgermeister
	Datum
	Stempel




[bookmark: _Toc207192886]Kommune 2:

	Name der Gemeinde
	

	Amtlicher Gemeindeschlüssel
	

	Bevölkerungszahl (Stand: )
	

	Projekt-Ansprechpartnerin oder –Ansprechpartner
	

	Telefon
	

	E-Mail
	

	Anschrift der Gemeinde
	

	Erste Bürgermeisterin bzw. Oberbürgermeisterin oder Erster Bürgermeister bzw. Oberbürgermeister
	

	Besondere Aufgabe
	z. B.: Durchführung der Bündelausschreibung, Antragsstellung und Fördermittelmanagement

	
	

	

__________________________
	

________________
	

_____________________

	Unterschrift
Erste Bürgermeisterin bzw. Oberbürgermeisterin oder Erster Bürgermeister bzw. Oberbürgermeister
	Datum
	Stempel







[bookmark: _Toc207192887]Kommune 3:
	Name der Gemeinde
	

	Amtlicher Gemeindeschlüssel
	

	Bevölkerungszahl (Stand: )
	

	Projekt-Ansprechpartnerin oder -Ansprechpartner
	

	Telefon
	

	E-Mail
	

	Anschrift der Gemeinde
	

	Erste Bürgermeisterin bzw. Oberbürgermeisterin oder Erster Bürgermeister bzw. Oberbürgermeister
	

	Besondere Aufgabe
	z. B.: Durchführung der Bündelausschreibung, Antragsstellung und Fördermittelmanagement

	
	

	

__________________________
	

________________
	

_____________________

	Unterschrift
Erste Bürgermeisterin bzw. Oberbürgermeisterin oder Erster Bürgermeister bzw. Oberbürgermeister
	Datum
	Stempel




















[bookmark: _Toc207192888]Kommune 4:

	Name der Gemeinde
	

	Amtlicher Gemeindeschlüssel
	

	Bevölkerungszahl (Stand: )
	

	Projekt-Ansprechpartnerin oder –Ansprechpartner
	

	Telefon
	

	E-Mail
	

	Anschrift der Gemeinde
	

	Erste Bürgermeisterin bzw. Oberbürgermeisterin oder Erster Bürgermeister bzw. Oberbürgermeister
	

	Besondere Aufgabe
	z. B.: Durchführung der Bündelausschreibung, Antragsstellung und Fördermittelmanagement

	
	

	

__________________________
	

________________
	

_____________________

	Unterschrift
Erste Bürgermeisterin bzw. Oberbürgermeisterin oder Erster Bürgermeister bzw. Oberbürgermeister
	Datum
	Stempel












Hinweis: 
Die Urheberin dieser Vorlage ist die LandesEnergieAgentur Hessen GmbH (LEA Hessen GmbH), die dankenswerterweise die Übernahme der Vorlage gestattet hat. Wir bedanken uns herzlich für diese Möglichkeit und den guten Kontakt. 
Die Vorlage wurde von der Bayerischen Landesagentur für Energie und Klimaschutz (LENK) übernommen und in Bezug auf die Situation in Bayern abgewandelt. Die Originaldatei finden Sie unter www.lea-hessen.de/mediathek/publikationen.









